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   Sitzungsvorlage DS 2011/131 
   Stadtplanungsamt 

Manuela Bentele 
(Stand: 24.03.2011) 

Gemeinderat 
öffentlich am 04.04.2011  
 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen: 197 

 
 

Erlass einer Veränderungssperre zur Sicherung der Bebauungsplanung für den 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Jahnstraße Süd" 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Zur Sicherung der Planung des künftigen Bebauungsplanes "Gewerbegebiet 
Jahnstraße Süd" wird gemäß § 14 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 BauGB eine Veränder-
ungssperre als Satzung beschlossen. 

2. Die Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. 
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Sachverhalt: 

1. Vorgang 
Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung sowie zur Sich-
erung der Flächen für produzierendes Gewerbe und Handelsbetriebe, hat der 
Technische Ausschuss am 28.04.2010 für das Bebauungsplangebiet "Gewer-
begebiet Jahnstraße Süd" den Aufstellungsbeschluss gefasst. Der Aufstel-
lungsbeschluss wurde am 30.04.2010 ortsüblich bekannt gemacht.  
Da dem Bauordnungsamt im Plangebiet gegenwärtig zwei Anträge auf Bau-
vorbescheid bzw. Baugenehmigung zur Errichtung von Spielhallen vorliegen, 
soll u.a. im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die Steuerung der Ansied-
lung von Vergnügungsstätten entsprechend der erarbeiteten Vergnügungs-
stättenkonzeption für die Stadt Ravensburg, überprüft werden.  
 
Der Gemeinderat hat am 29.11.2010 die Auslegung der Vergnügungsstätten-
konzeption beschlossen. Mit Beschluss, wird die Konzeption als Leitlinie für 
die zukünftige stadtentwicklungsplanerische Steuerung von Vergnügungsstät-
ten im Stadtgebiet und als Grundlage für die maßgeblichen Festsetzungen in 
Bebauungsplänen im Sinne einer einzelfallunabhängigen, aktiven Steuerung 
der Stadtentwicklung dienen (städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß 
§ 1 (6) Nr. 11 BauGB).  
Da noch kein abschließender Beschluss über die Vergnügungsstättenkonzep-
tion erfolgt ist, ist der Erlass einer Veränderungssperre im Bereich des Be-
bauungsplanes "Gewerbegebiet Jahnstraße Süd" erforderlich.  

2. Planungsziele 
Dem Bebauungsplanverfahren liegen folgende vom Technischen Ausschuss 
beschlossene Planungsziele zu Grunde: 
 Festsetzung von Gewerbegebieten (GE) gemäß § 8 BauNVO 1990 mit 

Gliederung der Nutzungsarten und –anlagen entsprechend den Ergebnis-
sen einer umfassenden Prüfung 

 Prüfung, ob die Festsetzung von eingeschränkten Gewerbegebieten zum 
Schutz umliegender Wohngebiete erforderlich ist, auch hinsichtlich Umfang 
und Grad der Einschränkung  

 Steuerung des Einzelhandels im Hinblick auf den Ausschluss von Einzel-
handelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten entsprechend der 
Ravensburger Sortimentsliste, Stand 19.09.2008 

 Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten entsprechend den Er-
gebnissen des in Erarbeitung befindlichen Konzeptes 

 Umstellung der den rechtskräftigen Bebauungsplänen im Plangebiet zu 
Grunde liegenden BauNVO's 1962 und 1968 auf die BauNVO 1990 

 Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen und Grünflächen entspre-
chend dem Bestand 

 Festsetzungen zur grünordnerischen Gestaltung 
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3. Anlass zum Erlass einer Veränderungssperre 
Für das Grundstück Jahnstraße 104 ist mit Datum vom 03.03.2010 eine Bau-
voranfrage zur Umnutzung eines Teils des Erdgeschosses von Büroflächen in 
Spielhallen (NF 144 qm) gestellt worden. Diese wurde vom Bauordnungsamt 
gemäß § 15 BauGB mit Entscheidung vom 30.04.2010 bis zum 29.04.2011 
zurückgestellt. 
 
Des Weiteren liegt für das Grundstück Jahnstraße 104/1 mit Datum vom 
11.12.2009 ein Bauantrag zur Nutzungsänderung einer Tabledancebar in eine 
Spielothek vor. Dieser wurde vom Bauordnungsamt gemäß § 15 BauGB mit 
Entscheidung vom 03.05.2010 bis zum 02.05.2011 zurückgestellt. 
 
Auf die zweijährige Geltungsdauer einer Veränderungssperre ist die zwölfmo-
natige Zurückstellung anzurechnen. 

4. Erforderlichkeit einer Veränderungssperre 
Zur Sicherung der in Punkt 2 genannten Planungsziele des Bebauungsplan-
verfahrens ist eine Veränderungssperre erforderlich, da die Vorhaben zwar 
der Vergnügungskonzeption (Entwurf Stand Dezember 2010) entsprechen, 
hierüber aber noch kein Beschluss als städtisches Entwicklungskonzept i.S.v. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB erfolgt ist.  

5. Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst das Plange-
biet des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Jahnstraße Süd". Im Einzelnen 
sind dies die Flurstücke 1219/2, 1221/1, 1255/1, 1270/2, 1270/3, 2338, 3061, 
3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3114, 3115, 3116, 3117, 3182, 
3183, 3184, 3185, 3188, 3191, 3192, 3193, 3193/1, 3193/2, 3194, 3195, 3196, 
3197, 3198, 3198/1, 3198/2, 3198/3, 3198/4, 3199, 3200, 3200/1, 3200/2, 
3200/3, 3201, 3242/1, 3242/2, 3242/3, 3243, 3244/2, 3247, 3247/1, 3248, 
3249 und auf Teilen der Flurstücke 1211, 3241, 3242 und 3244/1 der Gemar-
kung Ravensburg, Flur Ravensburg 
 
Zur räumlichen Abgrenzung siehe Lageplan vom 09.03.2011 (Anlage 2). 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Satzung über eine Veränderungssperre für den Bebauungsplan 

"Gewerbegebiet Jahnstraße Süd" 
Anlage 2: Lageplan vom 09.03.2011, Maßstab 1:2500 
 
 


